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Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und Baunutzungsverordnung 1990,
zuletzt geändert am 13.05.2017
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Stadt Twistringen
Lindenstraße 14

27239  Twistringen
Stand: 03.03.2026

1 Textliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO 2017)

1.1 Maß der baulichen Nutzung / Gebäudehöhe

Für die Höhe der baulichen Anlage gilt die in der Planzeichnung festgesetzte
Firsthöhe (siehe Nutzungsschablone).

Als unterer Bezugspunkt für die oberirdischen Anlagen gilt die Fahrbahn-
oberkante der dem Baugrundstück nächstgelegenen Erschließungsstraße mittig
vor dem jeweiligen Gebäude in fertig ausgebautem Zustand. Die Firsthöhe
definiert den höchsten Punkt der Dachkonstruktion. Antennen, Schornsteine,
Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien sowie sonstige untergeordnete
Bauteile bleiben hiervon unberührt.

1.2 Aufhebung bestehender Festsetzungen / übrige Festsetzungen und
         Hinweise
Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/104) „Vor
dem Krümpel“ treten für den Geltungsbereich die zeichnerischen Festsetzungen
und die textliche Festsetzung Nr. 12 des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr.
26-(100/104), rechtskräftig seit dem 01.10.2020, außer Kraft.

Die übrigen textlichen Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes Nr.
26-(100/104) „Vor dem Krümpel“ bleiben von der 1. Änderung unberührt.

2 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3 NBauO

2.1 Dachneigung
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur Sattel-, Walm- und
Krüppelwalmdächer mit einer Neigung zwischen 15° und 45° zulässig.
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind untergeordnete Gebäudeteile im
Sinne des § 5 Abs. 3 NBauO,  Wintergärten sowie Garagen (§ 12 BauNVO) und
Nebenlangen in Form von Gebäuden (§ 14 BauNVO).

2.2 Vorgartenbereich
Der Vorgartenbereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der
straßenzugewandten Baugrenze ist vollflächig mit bodendeckender Vegetation
(Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen und auf Dauer
zu erhalten, abgängige Pflanzen sind zu ersetzen. Befestigte oder bekieste
Flächen sind lediglich für die notwendigen Geh- und Fahrflächen zulässig,
soweit sie sich in ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche Benutzung
angemessene Maß beschränken.
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Bebauungsplan Nr. 26-(100/104)

" Vor dem Krümpel "
1. Änderung

Mit örtlichen Bauvorschriften
- Entwurf -

Baugrenze

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3 der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Twistringen diesen Bebauungsplan Nr.
26-(100/104) "Vor dem Krümpel " 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden
textlichen Festsetzungen, sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung als
Satzung beschlossen.

Twistringen, den ........................
                           ..............................................

            Bürgermeister

Verfahrensvermerke
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsauschuss der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am ................ die Aufstellung
des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
................ ortsüblich bekannt gemacht.

Twistringen, den ...................... ..............................................
 Bürgermeister

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am ................... dem Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine Veröffentlichung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1
BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurde am .......... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des
Bebauungsplanes und die Begründung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ............................ bis
.......................... im Internet veröffentlicht und zeitgleich im Rathaus der Stadt Twistringen öffentlich
ausgelegt.

Twistringen, den ...................... ..............................................
 Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Twistringen hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.
2 BauGB in seiner Sitzung am .................... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Twistringen, den ..................... ..............................................
 Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ......................... ortsüblich
bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am ................... in Kraft getreten.

Twistringen, den....................... ..............................................
 Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Twistringen, den....................... ..............................................
 Bürgermeister

Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift des Bebauungsplanes überein.

Twistringen, den........................ Stadt Twistringen
Der Bürgermeister

Im Auftrage:

Beglaubigung

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2026
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Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH
Wehmer Straße 3 ,  49757 Werlte ,  Tel.: (05951) 95 10 12

Werlte, den .....................

                                ...............................................
                                                                                                                             Unterschrift

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Sulingen-Verden
- Katasteramt Syke -
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nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Höhe baulicher Anlagen (H)

FH ≤ 9,50 m FH Firsthöhe als Höchstmaß
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